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 Sbg. WFG 2015 - Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2025

1. (1)Für die Errichtung von Bauten im Eigentum (Baurecht, Baurechtswohnungseigentum) kann begünstigten

Personen eine Förderung gewährt werden, und zwar für:

1. 1.die Errichtung von Einzel-, Doppel- oder Bauernhäusern;

2. 2.die Errichtung einer Wohnung in einem Haus in der Gruppe oder in einem Bau mit mindestens drei

Wohnungen im Wohnungseigentum in einem gemeinsamen Bauvorhaben mit anderen natürlichen

Personen;

3. 3.die Errichtung von Wohnungen oder zusätzlichen Wohnräumen durch Auf-, Zu- oder Einbauten;

4. 4.die Errichtung einer Austragwohnung in einem Austraghaus oder, wenn es sich um eine abgeschlossene

Wohnung handelt, im Bauernhaus.

2. (2)Die Förderung setzt voraus, dass

1. 1.die begünstigte Person Eigentümerin (Miteigentümerin, Wohnungseigentümerin) der Bauliegenschaft ist

oder ein Baurecht für die Dauer von mindestens 70 Jahren besitzt, welches den sonstigen durch Verordnung

der Landesregierung festzulegenden Bedingungen (höchstzulässiger Baurechtszins im ersten Jahr, jährliche

Anpassung, Bauzinsvorauszahlung, Heimfall udgl) entspricht,

2. 2.der Grundstücksbedarf bei Förderungen nach Abs 1 Z 2 im Durchschnitt der Gesamtanlage je Wohnung

400 Quadratmeter unterschreitet, wobei in den Grundstücksbedarf Aufschließungs- und Nebenflächen, die

der Gesamtanlage dienen, nicht einzurechnen sind,

3. 3.die Anzeige des Beginns (§ 12 Abs 3 des Baupolizeigesetzes 1997) der baulichen Maßnahme zum Zeitpunkt

des Ansuchens um Förderung nicht länger als ein Jahr zurückliegt und

4. 4.bestimmte durch Verordnung der Landesregierung festzulegende Mindesteigen- und/oder

Mindestfremdmittel vorliegen und im Fall des Abs 1 Z 3 eine ebenfalls durch Verordnung der

Landesregierung festzulegende Mindestinvestitionssumme erreicht wird.

5. 5.(Anm: entfallen durch LGBl Nr 72/2020).

3. (3)Eine Förderung für die Errichtung einer Austragwohnung kann für einen Betrieb nur einmal und nur den

Eigentümern eines eigenständigen, ganzjährig bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Betriebes gewährt

werden, wenn

1. 1.die Eigentümer (zukünftige Auszügler) begünstigte Personen sind,

2. 2.die Austragswohnung unverzüglich nach Anzeige der Vollendung der baulichen Maßnahmen (§ 17 Abs 1

Baupolizeigesetz 1997) durch die Auszügler bezogen wird und

3. 3.die Hofübergabe an die Hofübernehmer spätestes ein Jahr nach Anzeige der Vollendung der baulichen

Maßnahmen erfolgt.
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